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Wölfe und Wolfsrisse im Land Bremen 

Anfrage des Abgeordneten Jan Timke und Fraktion Bündnis Deutschland 

1. Wie viele Wölfe wurden nach Kenntnis des Senats 2023 im Land Bremen gesichtet und wie 
hat sich die Zahl dieser Sichtungen seit 2020 entwickelt? (Bitte die Zahlen getrennt nach Jah-
ren und den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven ausweisen.) 
 
2. Welche Schäden wurden im Land Bremen zwischen 2020 und 2023 von Wölfen verursacht 
und welchen Rudeln wurden die Raubtiere genetisch jeweils zugeordnet? (Bitte die Schaden-
sereignisse getrennt nach Jahren, Stadtgemeinden und Rudelzugehörigkeit einzeln aufführen 
und den jeweiligen Schadenswert beziffern.) 
 
3. Welche finanziellen Mittel hat der Senat für die Zahlung von Entschädigungen an von 
Wolfsrissen betroffene Tierhalter sowie für Maßnahmen zur Prävention von Wolfsangriffen im 
unter Frage 2. genannten Zeitraum zur Verfügung gestellt? (Bitte die Zahlungen getrennt nach 
Jahren sowie differenziert nach Entschädigungen und Präventionsmaßnahmen ausweisen.) 

Zu Frage 1: 
In den Standards für das Monitoring der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes 
zum Thema Wolf werden Wolfsmeldungen nach eindeutiger Nachweis C1, bestätigter Hinweis 
C2 und unbestätigter Hinweis C3 kategorisiert. Für das Wolfsmonitoring werden lediglich die 
Kategorien C1 und C2 weitergegeben. 
Insgesamt gab es im Zeitraum von 2020 bis 2023 sechs Wolfssichtungen beziehungsweise 
Wolfsnachweise der Kategorien C1 oder C2 in der Stadtgemeinde Bremen: eine eindeutig 
nachgewiesene C1-Sichtung jeweils in 2020 und 2021, drei eindeutig nachgewiesene C1-
Sichtungen in 2022 sowie eine eindeutig nachgewiesene C1-Sichtung in 2023. Für die Stadt-
gemeinde Bremerhaven liegen bisher noch keine bestätigten Sichtungen oder Nachweise der 
Kategorien C1 oder C2 vor. 

Zu Frage 2: 
Insgesamt gab es im Zeitraum von 2020 bis 2023 zehn durch Wölfe nachweislich gerissene 
Nutztiere in der Stadtgemeinde Bremen, davon waren neun Schafe sowie ein Rind. Im Jahr 
2020 waren es fünf gerissene Schafe durch den Übergriff eines Einzelwolfs ohne Rudelzuge-
hörigkeit. Im Jahr 2022 waren es vier gerissene Schafe und ein gerissenes Rind durch zwei 
Einzelwölfe ohne Rudelzugehörigkeit. Bisher wurden im Land Bremen lediglich wandernde 
Einzelwölfe ohne Rudelzugehörigkeit registriert. Schadenswerte sind näherungsweise der 
Antwort auf Frage 3 zu entnehmen. 

Zu Frage 3: 
Insgesamt hat es im Zeitraum von 2020 bis 2023 Zahlungen an von Wolfsrissen betroffene 
Tierhalter im Wert von 2.597,88 € sowie Zahlungen für Präventionsmaßnahmen im Wert von 
127.685,80 € gegeben: Im Jahr 2020 betrugen die Zahlungen für gerissene Weidetiere 309,88 
€. 2021 wurden keine Leistungen beantragt. Im Jahr 2022 wurden 2.288,00 € an betroffene 
Tierhalter:innen ausgezahlt. Im Jahr 2023 wurden für Präventionsmaßnahmen, also wolfsab-
weisende Zäune, 127.685,80 € bewilligt. 


